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Stellungnahme zum Thüringer Verwaltungsreformgesetz 2018 

Ihr Schreiben vom 03.09.2018, Az.:  Drs.  6/5826-A 6.1/ap 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung im Anhörungsverfahren. Die GEON-Firmengruppe 

ist mit ihren vier Planungs- und Gutachtergesellschaften als Ingenieurdienstleister 

für Bergbau, Bau und Umwelt seit nunmehr fast 30 Jahre in Deutschland und 

weltweit tätig. 

Aus der Erfahrung unserer Arbeit im Zweig der Urproduktion "Bergbau" haben wir 

einen guten Überblick über Behördenstrukturen und Verfahrensregelungen im 

Zusammenhang mit Tagebau-, Bergbau/Tiefbau-, Sanierungsbergbau- und 

Endlagerbergbau-Verfahren. 

Der Bergbau ist in der Gesellschaft immer ein Innovationsmotor für die 

zivilisatorische Entwicklung und die unterschiedlichsten Wirtschaftszweige. Dies 

wird aktuell u.a. durch die Rohstoffstrategie der Bundesregierung und die 

Europäische Rohstoffinitiative deutlich. 

Vornehmlicher Grundsatz der Vorhabenentwicklung (u.a. Im Bergbau) ist nach 

deutschem Recht die Abwägung der unterschiedlichen öffentlichen und privaten 

Interessen in den verschiedenartigen Genehmigungsverfahren. Für den Bergbau 

gelten auf Grundlage des Bundesberggesetzes deshalb eine Vielzahl von  Bun,  
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und Ländergesetzen sowie zahlreiche Verordnungen, die es in den 

Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen gilt. 

Das Bundesberggesetz wie seine Vorläufer, für deren Vollzug in den vergangenen 

Jahrhunderten bis heute stets eine leistungsfähige und mit speziellen Erfahrungen 

versehene und fachkompetente Bergverwaltung zuständig war und ist, stellten 

und stellt im Rahmen der Gesetzgebung ein sachkonkretes und auf die Belange 

dieses sehr spezifischen Wirtschaftszweiges ausgerichtetes Instrumentarium im 

gesamtgesellschaftlichen Kontext dar. 

Der Freistaat Thüringen beabsichtigt, vordem Hintergrund innerer und äußerer 

Herausforderungen in der Zukunft, mit dem Verwaltungsreformgesetz 2018 eine 

Anpassung der öffentlichen Verwaltung an die sich ändernden 

Rahmenbedingungen. Das Regelungsbedürfnis, wie im Gesetzentwurf definiert, 

bezieht sich auf notwendige Personalreduzierungen, vor allem aber auf die 

Anpassungserfordernisse der öffentlichen Verwaltung durch 

Spezialisierungsnotwendigkeit  und die rasant fortschreitende Entwicklung im 

Bereich der  Informations-  und Kommunikationstechnik. 

Insofern begrüßen wir die Initiative der Thüringer Landesregierung bezüglich des 

Verwaltungsreformgesetzes 2018, so es tatsächlich auch geeignet und in der Lage 

ist, diesen_ Kriterien (Personalreduzierung, Spezialisierung und Anwendung 

moderner Informationstechnologien) Rechnung zu tragen. 

Auf Grund der Spezifik des Arbeitsgegenstandes der GEON-Firmengruppe sehen 

wir uns für die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen für den Bereich 

Bergbau und Bergverwaltung als sachkundig an und beschränken uns in der 

Stellungnahme vornehmlich auf die Gewichtungstabelle unter A. Problem und 

Regelungsbedürfnis,  Resort  3.2 und 3.5  sowie die Artikel 14, 15, 24 und 25. 

A) Begründung der Empfehlungen 

1. Das Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 formuliert in der 

Begründung des Grundsatzes 6.3.1: ..."Dabei gilt es zu berücksichtigen, 

dass mineralische Rohstoffe die Besonderheit aufweisen, dass sie 

geologisch bedingt standortgebunden und rohstoffspezifisch regional 

ungleichmäßig verteilt sind, so dass bei einigen Rohstoffen regionale 

Konzentrationen der Rohstoffpotenziale auftreten."... Diese Formulierung 

macht deutlich, dass bei einem nachhaltigen Umgang mit diesen 

Ressourcen die Beachtung deren Besonderheit zwangsläufig geboten ist. 

Im Unterschied zu den meisten anderen Nutzungen existieren für 

mineralische Rohstoffe, die am Ort in Form von Lagerstätten geologisch 

fixiert sind, keine Alternativen. Jede Lagerstätte mineralischer Rohstoffe 

stellt geologisch, räumlich und wirtschaftlich ein Unikat dar. 

2. Die o.g. Begründung im LEP Thüringen 2025 verweist auf einen zweiten 

Aspekt, der sich auf den kausalen Zusammenhang von Geologie und 

Bergbau bezieht. Diese beiden Wirtschafts-/Wissenschaftszweige 

2 



existieren und funktionieren historisch wie aktuell überwiegend in ihrer 

Dualität. 

Die gesetzlichen Regelungen zum Bergbau, wie sie durch das 

Bundesberggesetz und dessen Verordnungen bestehen, tragen allen 

aktuellen Erfordernissen der Vorhabenplanung- und Genehmigung 

Rechnung, einschließlich einer breiten und frühzeitigen 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Das Bergrecht, welches sich wie alle anderen 

Gesetzesregelungen in einem kontinuierlichen Anpassungsprozess an 

neue Rahmenbedingungen befindet, wird zukünftig auch auf 

Bodenschätze Anwendung finden müssen, die derzeit noch unter andere 

Regelungen fallen. Dies wird im Ergebnis zunehmender Verknappung von 

mineralischen Rohstoffen ein objektives Erfordernis und eine Aufgabe für 

den Gesetzgeber, der die langfristig ausreichende Versorgung des 

Gemeinwesens im Auge behält (vgl. Anlage 2). 

4. Das Thüringer Landesbergamt stellt mit seiner gewachsenen Struktur und 

seiner Fachkompetenz eine effiziente Behörde im Vollzug des 

Bundesberggesetzes dar. Die von ihm geführten bergrechtlichen Verfahren 

und ausgeübten Kontrollfunktionen sind professionell organisiert und 

effektiv. 

5. Ein Nachteil ergibt sich derzeit aus Sicht der Wirtschaft für die Arbeit des 

Thüringer Landesbergamtes lediglich in seiner Zuordnung zum 

Umweltministerium. Die Konfliktkulisse zwischen Umwelt und Bergbau ist 

zwar nicht in dem Maße brisant, wie sie zwischen Umwelt und 

Landwirtschaft objektiv existiert, hat aber dennoch erhebliches Potenzial 

im Planungs- und Genehmigungsprozess. Insofern liegen innerhalb des 

Umweltministeriums zwei konkurrierende Interessenlagen, die des 

Naturschutzes (Umwelt) und die des Bergbaus (Wirtschaft) vor, deren 

fairer Ausgleich in dieser Konstellation nicht funktionieren kann. Eine 

innerministerielle Konfliktlage muss sich zwangsläufig auch auf die 

Mitwirkung der Obersten Bergbehörde Thüringens im Bund-Länder-

Ausschuss Bergbau (LAB) beim Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie auswirken, zumal die Prioritäten des Umweltministeriums derzeit 

eindeutig gesetzt sind. Die ministerielle Fehlzuordnung der Belange des 

Bergbaus hat die jetzige Regierung nicht zu vertreten. Sie hat aber die 

Chance, mit der initiierten Verwaltungsreform für die Zukunft Ordnung zu 

schaffen. 

Empfehlungen 

I.. Das Thüringer Landesbergamt wird im Zuge der Verwaltungsreform 

zusammen mit dem Geologischen Dienst der Thüringer Landesanstalt für 

Umwelt und Geologie als obere Landesbehörde dem Wirtschafts-

ministerium nachgeordnet. 
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2. Die obere Landesbehörde für Bergbau und Geologie wird in drei 

Abteilungen gegliedert, a) Bergbau, b) Geologischer Dienst, c) Zentrale 

Aufgaben. 

3. Die Dienstsitze von GD (Weimar) und TLBA (Gera) einschließlich der 

umfangreichen Archivbestände verbleiben an den gegenwärtigen 

Standorten, ohne dass die Organisation darunter leidet. 

0 Vorteile, die sich aus den Empfehlungen ergeben 

1. Die Schaffung der neuen oberen Landesbehörde für Bergbau und Geologie 

bedarf keines zusätzlichen Personals, keines zusätzlichen Standortes und keiner 

zusätzlichen Infrastruktur. 

2. In der Landesbehörde für Bergbau und Geologie kann die wissenschaftlich-

technische Arbeit, die bislang im GD der TLUG realisiert wurden, nahtlos 

fortgeführt werden. Die Vollzugsaugaben des TLBA verbleiben bei den darauf 

spezialisierten Referaten. In der Abteilung Zentrale Aufgaben lassen sich 

bergrechtliche Planfeststellungen, der Vollzug des Lagerstättengesetzes sowie die 

strategische Rohstoffsicherung zielführend vereinigen. 

3. Das personell und fachlich vollkommen überfrachtete geplante Landesamt für 

Umwelt, Bergbau und Naturschutz gewinnt durch die Herausnahme der 

Kompetenzen Geologie und Bergverwaltung etwas an Übersicht. 

4. Die Belange des Bergbaus, die sich auf die Arbeit des Geologischen Dienstes im 

Vorfeld gründen, werden nach fast 30 Jahren im Freistaat Thüringen zum ersten 

Mal sachlich begründet und weniger politisch motiviert geordnet. 

Die Zielstellung der geplanten Verwaltungsreform im Bereich Umwelt, Energie und 

Naturschutz, mit der Schaffung des Landessamtes für Umwelt, Bergbau und 

Naturschutz eine obere Landesbehörde für Umwelt, Wasserwirtschaft, Bergbau, 

Strahlenschutz, Chemikaliensicherheit, Immissionsschutz, Bodenschutz, 

Abfallwirtschaft, Energie, Naturschutz, Landschaftspflege und Gentechnik eine 

wissenschaftlich-technische Fachbehörde und Vollzugsbehörde zu etablieren, die 

alle Aufgaben der Fach- und Dienstaufsicht miteinander vereint, stellt einen 

beispiellosen Sonderweg des Freistaates Thüringen dar. Insofern könnte man den 

Initiatoren dieser Großbehörde zu ihrem Mut nur gratulieren, wenn diese 

Entscheidung auch die gewollten Effekte zeitigt. 

Zur geplanten Struktur dieser zukünftigen Behörde sind leider keine 

Informationen verfügbaren. Auf unsere diesbezügliche Anfrage beim Haushalts-

und Finanzausschuss des Thüringer Landtages wurden wir an das Ministerium für 

Umwelt, Energie und Naturschutz verwiesen. Unsere Anfrage beim Ministerium 

wurde mit Schreiben vom 14.09.2018 beantwortet. Es wurde uns mitgeteilt, dass 

eine Weitergabe des Strukturentwurfs im Vorfeld der noch laufenden 
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Verfahrensschritte nicht möglich ist. Damit ist eine Beurteilung nicht möglich, ob 

die beabsichtigte Verkürzung/Straffung der Verfahrensabläufe tatsächlich eine 

realistische Aussicht darstellt. 

Unsere Stellungnahme kann sich also nur auf den Gesetzentwurf beziehen, der das 

„WAS", also den Rahmen beschreibt, das „WIE" bleibt aber im Dunkeln. Und auf 

letzteres kommt es an, um sich ein Bild zu machen, ob sich für den Vorhabenträger 

und seinen Planer ein verfahrenstechnisches „Plus" in Form von Zeitersparnis oder 

Verkürzung der Behördenwege ergibt. Und das ist ja ein erklärtes Ziel der 

Verwaltungsreform. 

Aber auch ohne Kenntnis der konkreten Struktur des geplanten Landesamtes für 

Umwelt, Bergbau und Naturschutz lässt sich aus der enormen Vielfalt der zu 

bewältigenden Aufgaben schon jetzt ableiten, dass sowohl in der Startphase als 

auch mittel- und langfristig Qualitätsverluste und Verzögerungen in der 

Antragsbearbeitung durch die zu erwartenden internen Stellen(um)besetzungen 

kaum vermieden werden können. 

Eine Bündelung von vermeintlich ähnlich gelagerten Verfahren (z.B. 

Planfeststellungen) ist in Anbetracht der Spezifik der unterschiedlichen 

Rechtsgebiete in keinem Falle zielführend. 

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 

GEON Holding GmbH 

Bern gchmidt  

Anlage 1: Einverständniserklärung 

Anlage 2: Pressemitteilung MIRO 03/2018 
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Anlage 2 

Pressemitteilung 03/2018  

pet.,  .41yd-b.-id!  
Bundesverband 
Mineralische Rohstoffe e.V. 

ehemals BKVBVNI • 

Sand — auch in Deutschland bald knapp? 

BGR-Kurzstudie zur Versorgungssituation bei Baurohstoffen 

23. Februar 2018: Innerhalb ihrer Informationsreihe  (Commodity  TopNews) stellt die 
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BOR) regelmäßig Fakten, 
Analysen und wirtschaftliche Hintergrundinformationen zu verschiedenen 
mineralischen Rohstoffen bereit. Aus aktuellen Anlass widmet sich die gerade 
erschienene Ausgabe 56 dieser  Commodity  TopNews dem Thema Sand — 
beziehungsweise den für die Baustoffproduktion und Bauwirtschaft bedeutsamen 
heimischen Gesteinsrohstoffen Sand, Kies und Naturstein sowie den von weiteren 
Industriezweigen stark nachgefragten Quarzsanden. 

Geologisch gesehen besteht in Deutschland kein Mangel an Sand-, Kies- und 
Natursteinvorkommen. Quarz- und Bausande finden sich deutschlandweit in ausreichendem 
Maße zur Deckung des heimischen Bedarfs. Dennoch drohen gerade bei wichtigen 
Baurohstoffen in verschiedenen Regionen Deutschlands aktuell erhebliche 
Versorgungsengpässe, deren Gründe die BGR unter dem Titel „Sand — auch in Deutschland 
bald knapp?" in der jüngsten Ausgabe der  Commodity  TopNews benennt. 

Die Autoren der BGR schlüsseln die Gründe dafür ad, Zu suchen sind sie in einer 
künstlichen Verknappung, denn ein Großteil der Sandlagerstätten befindet sich im Bereich 
von Naturschutzgebieten, liegt unter gebauter Infrastruktur oder Wohn- und 
Gewerbegebieten. Hinzu kommt, dass „... eine ähnlich große Fläche der potenziellen 
Rohstoffvorkommen durch andere vorrangige Nutzungen bereits verplant ist." Erhebliche 
Schwierigkeiten für die Gewinnung unserer heimischen Baurohstoffe sind somit 
vorprogrammiert. 

„In einigen Teilen Deutschlands kam es im vergangenen Jahr bereits zu Engpässen, die sich 
in teils mehrwöchigen Wartezeiten auf Beton, aber auch Lieferverzögerungen bei 
Straßenbaumaßnahmen niederschlugen", so  Dr.  Olaf Enger, Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbands Mineralische Rohstoffe. „Eng ist es nicht bei den Rohstoffvorkommen, eng 
ist es regional bei den Genehmigungen. Werden die regionalplanerischen Ausweisungen 
von Gebieten für Rohstoffgewinnung nicht deutlich vergrößert und Genehmigungsverfahren 
nicht beschleunigt, lassen sich Erweiterungen oder Neuaufschlüsse nicht zeitnah realisieren. 
Die auf Grund des aktuellen Bauhochlaufs gestiegene Nachfrage lässt sich dann nicht mehr 
bedienen." Eine ausgewogene Genehmigungspraxis, die mit der Nachfrage der 
Bauwirtschaft Schritt hält, ist eine der wichtigsten Forderungen des Bundesverbandes 
Mineralische Rohstoffe. „Unsere Unternehmen produzieren nicht auf Halde. Sand, Kies und 
Naturstein werden nur in dem Umfang hergestellt, wie der Bauunternehmer ordert. Just in 
time. Eine restriktive Genehmigungspraxis hat nur eine Konsequenz: Verzögerungen von 
Baumaßnahmen." 

www.bv-miro.org  
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Zum Verband: MIRO vertritt auf Bundes- und Europaebene die einheitlichen Interessen der Kies- und Sand-, 
Quarz- sowie Natursteinindustrie in den Bereichen Steuern/Betriebswirtschaft, 
Rohstoffsicherung/Umweltschutz/Folgenutzung, Recht, Arbeitssicherheit, Gewinnungs- und Aufbereitungstechnik, 
Anwendungstechnik/Normung usw. MIRO spricht für rund 1.600 Unternehmen mit  ca.  3.000 Werken in 
Deutschland, die  ca.  23.500 Mitarbeiter beschäftigen. Die Unternehmen der Branche produzieren mit über 
500 Mio. t Gesteinskömungen jährlich die größte in Deutschland bewegte Materialmenge. Die Produkte werden 
überwiegend für Baumaßnahmen (davon zu etwa 70 % für Projekte der öffentlichen Hand), aber auch für eine 
Vielzahl weiterer Verwendungen benötigt. 

Ansprechpartnerin für Redaktionen: 
Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. — MIRO 
Repräsentanz Berlin 
Susanne Funk — Geschäftsführerin  
Tel.  mobil: 0175 6995498 
E-Mail: funkebv-miro.orci Fotoanforderung an: schulz@bv-miro.org  

Foto zu PM_03-18_Sandknappheit) Wie wichtig Sand und weitere Baurohstoffe für die 
heimische Bauwirtschaft sind, zeigt sich jetzt, wo regionale Knappheiten beklagt werden, sehr 
deutlich. Foto: MIRO/gsz 

Die zitierte Studie steht auf der Homepage der BGR unter dem Link 
hlips://www,bor.bund.de/DE/Gemeinsames/Produkte/Downloads/Commodibi  Too  News/Rohstoffwirtschaft/56 sand.odf? blo 
b=oublicationFile&v=5  

Lesen Sie bei Interesse außerdem den FAZ Online-Artikel Sand könnte regional knapp werden" unter 
htla://www.faz.netiaktuell/wIrtschaft/sand-koennle-In-deutschland-reolonal-knam-werden-15463765.html 
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